
Fachexkursion Madrid + Toledo

4 Tage-Reise

ab 995,– € p.P.

Wechselspiele zwischen Moderne und Tradition
Termin: 12. - 15. Oktober 2017



Fachexkursion Madrid + Toledo
Wechselspiele zwischen Moderne und Tradition
Madrid inszeniert sich auf vielfältige Weise. In kaum einer Hauptstadt Europas finden sich so viele originelle Bauten aus
jüngster Zeit; vom Flughafen über Sozialwohnungen bis zu Leihbüchereien in der Metro. Die historische Entwicklung Ma-
drids, von seinen arabischen Wurzeln über die Periode als Hauptstadt des spanischen Kolonialreiches im „Goldenen Jahrhun-
dert”, bis hin zum heute pulsierenden Politik- und Wirtschaftszentrum der iberischen Halbinsel, lässt einen Spaziergang
durch seine Parkanlagen, Straßen und Gebäude zu einem eindrücklichen und nachhaltigen Erlebnis werden.

Donnerstag, 1. Tag: Frankfurt – Madrid und
Stadtführung historisches Zentrum
IIndividuelle Anreise der Reiseteilnehmer zum
Flughafen Frankfurt. Abflug mit Iberia oder Luft-
hansa am Vormittag mit Ankunft am Flughafen
Madrid gegen Mittag. Begrüßung durch den fach-
kundigen deutschsprachigen Architekten der gui-
ding architects und kurze Besichtigung des neuen
Terminals 4 des Flughafens (Richard Rogers, Carlos
Lamela, 2006). Anschließend Weiterfahrt zum
Hotel und Check-in. Um 17.30 Uhr erwartet Sie Ihr
Architekt für einen ersten Rundgang durch das
historische Madrid mit Erklärung zur städtebauli-
chen Geschichte.  Vom Hotel geht es zunächst zur
Plaza de Oriente, die 1844 eingeweiht wurde. Die
minuziös entworfenen Gartenanlagen und die
zwanzig darin eingebundenen Statuen von ver-
schiedenen spanischen Monarchen machen sie zu
einer Art Skulpturenmuseum unter freiem Him-
mel. Weiter geht es vorbei an den beeindrucken-
den Bauten des Königspalasts und des Doms der
Heiligen Almudena bis zur Calle Mayor, einer le-
bendigen Wohn-, Büro- und Einkaufsstraße im
Herzen der Stadt mit schön restaurierten Gebäu-
den wie dem Edificio de la Compañía Colonial (Nr.
16/18) von 1909 mit Art-Nouveau-Elementen an
der Fassade. Anschließend nehmen Sie eine kleine
Kaffeepause auf der beliebten Plaza Santa Ana ein
und besichtigen das Wohnquartier Barrio de Lav-
pies, wo Sie sich die Quartiererneuerung sowie
zwei Neubauten ansehen werden. Der heutige
Fachtag endet gegen 21.00 Uhr mit der Besichti-
gung der Kirchenruine San Fernando, die heute die
Bibliothek Escuelas Pias der Fernuniversität UNED
beherbergt. Bevor es zurück zum Hotel geht,
können Sie sich noch einem gemeinsamen Tapas-
Abendessen auf Selbstzahlerbasis anschließen.

Freitag, 2. Tag: Spanische Moderne, Stadtentwick-
lungsgebiete und Museums-Erweiterungen
Am Vormittag besichtigen Sie zunächst die Gran
Vía, den Ensanche (Stadterweiterung aus dem 19.
Jahrhundert) und einige Bauten der spanischen
Moderne aus der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Nach dem Mittagessen geht es weiter zum Stadt-
entwicklungsprojekt Erweiterung Nord sowie zu
den Museums-Erweiterungen entlang des Paseo
de Prado. Vom Hotel geht es zunächst zu Fuß zur
Gran Via, einer 1,3 km langen Einkaufsstraße, mit
zahlreichen Boutiquen, Kinos, Hotels, Eisdielen
und den berühmtesten Theatern Spaniens. Sie
besichtigen hier das private Kulturinstitut Circulo
de Belles Artes von Antonio Palacios, 1919-1926.
In diesem Madrider Prachtbau finden Vorträge,
Ausstellungen und Konzerte statt. Von der Dach-
terrasse hat man einen besonders schönen Blick
auf die Umgebung. Anschließend führt Sie Ihr
Architekt zum Stadtviertel Salamanca, das ab
1860 vom Paseo de Recoletos ausgehend in Rich-
tung Osten entstand. Das Quartier wurde nach
Pariser Vorbild geplant und sollte dem Madrider
Großbürgertum sowie dem Stadtadel angemesse-
ne Unterkünfte bieten. Großzügig geplante, geo-
metrisch zugeschnittene Straßen sowie ebenso
geräumige Bauwerke mit einer Tiefe von durch-
schnittlich 30 Metern sind die Kennzeichen dieses
Stadtviertels. Hier besichtigen Sie einige der schö-
nen Innenhöfe des Viertels und erhalten Erklärun-
gen zum geplanten Stadtentwicklungsprojekt
„Ensanche”. Nach einem individuellen Mittages-
sen gegen 13.00 Uhr gibt Ihnen Ihr Architekt
Auskunft zur geplanten weiteren Stadtentwick-
lung, Erweiterung Nord. Danach bringt Sie Ihr
Reisebus Richtung Plaza Castilla, wo Sie einige



Termine und Preise

12. - 15. Oktober 2017                                                                           Anmeldeschluss: 10. August 2017
Preise pro Person

Doppelzimmer 995,-€

Einzelzimmer 1.345,-€

Reiseversicherung im Einzelzimmer im Doppelzimmer

Reiserücktrittskostenversicherung ohne Selbstbehalt 49,-€ 38,-€

Komplettschutzpaket ohne Selbstbehalt* 86,-€* 65,-€*

*Reiserücktritt-, Reiseabbruch-, Reisekranken-, Reisegepäckversicherung und medizinische Notfallhilfe

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen
Verlängerung des Aufenthaltes und/oder Flug in der Business-Klasse (gegen Aufpreis) sind auf Anfrage möglich.

Bürohochhäuser wie beispielsweise den Torre
Mutua von Cesar Pelli und den Torre Repsol von
Norman Foster sehen werden. Weiter geht es zum
Paseo de Prado, wo Sie die Erweiterung des Museo
Reina Sofia von Jean Nouvel und das Museum
Caixa Forum von Herzog & De Meuron aus dem
Jahr 2008 besichtigen. Der heutige Fachtag endet
gegen 18.00 Uhr am Hotel.

Samstag, 3. Tag: Stadterweiterungen, Stadtpark
Madrio Rio und Kulturzentrum Matadero
Am Vormittag geht es zu den neuesten Stadter-
weiterungen an der Peripherie, wo Sie einige der
neuesten Wohnbauten besichtigen werden. Am
Nachmittag erfolgt eine Fahrradtour durch den
neuen Stadtpark Madrid Rio und der Besuch des
Kulturzentrums Matadero. Per Reisebus geht es
zunächst nach San Chinarro als Beispiel der
neuesten Stadterweiterungen des P.G.O.U.M. von
1997 mit Besichtigung des Wohngebäudes der
EMV von MVRDV und Carmen Lleo aus dem Jahr
2004 sowie dem Wohnhaus Torres Blancas von
Saenz de Oiza. Nach einer kurzen Kaffeepause er-
folgt die Weiterfahrt Richtung Süden zum Stadt-
entwicklungsprojekt Ensache de Vallecas mit Er-
läuterungen zur Immobilienkrise in Spanien. Hier
besichtigen Sie den Eco-Boulevard Ecosistema
Urbano von 2006 und den sozialen Wohnungsbau
Aguinaga y Asociados. Nach einem individuellen
Mittagessen gegen 13.00 Uhr starten Sie eine
leichte Farradtour an der Plaza de Espana bis zum
neuen Stadtpark Madrid Rio mit einigen Zwi-
schenhalten. Im Park selbst schauen Sie sich u. a.
die Brücke Puente de Arganzuela von Dominique
Perrault aus dem Jahr 2011 an. Anschließend geht
es weiter zum Kulturzentrum Matadero von Fran-
co, Ensamble Estudio, Churitchaga und anderen,
wo der heutige Fachtag nach dessen Besichtigung
gegen 19.00 Uhr endet.

Sonntag, 4. Tag: Ausflug nach Toledo und Madrid
- Frankfurt
Heute erwartet Sie Ihr Architekt zu einem Ausflug
nach Toledo, wo Sie u. a. einen Rundgang durch die
Neu- und Altstadt unternehmen werden. Toledo
zählt zu den bedeutendsten europäischen Zentren
des Mittelalters. Von der Goten-Zeit bis ins Jahr
1560 war Toledo die Hauptstadt Spaniens, was
auch erklärt, warum die wichtigsten Bauwerke aus
dieser Epoche stammen. Bei einem Rundgang
durch die engen Straßen könnte man tatsächlich
meinen, die Zeit wäre hier für einige Jahrhunderte

stehengeblieben. Nach der etwa 1-stündigen Fahrt
begeben Sie sich zunächst zur Aussichtsterrasse
des Paradores, die Ihnen einen guten Überblick
über die Stadt bietet. Anschließend besichtigen
Sie die Rolltreppenanlage als Zugang zur Altstadt
von Martinez Lapena & Torres Tur aus dem Jahr
2000. Auf dem nun folgenden Rundgang werden
Sie u. a. die Moschee, die Synagoge und die Kathe-
drale von Toledo besuchen. Die Moschee Mezquita
del Cristo de la Luz aus dem 10. Jahrhundert ist
hervorragend erhalten und wurde mit Ihren neun
Kuppeln, die sich über vier gotischen Säulen erhe-
ben, zweifellos von der großen Moschee von Cor-
doba beeinflußt. Die Synagoge El Transito wurde
im so genannten Mudejar Stil entworfen, der
deutlich von arabischen Einflüssen geprägt ist. Die
beeindruckende Kathedrale von Toledo wurde
zwischen 1226 und 1492 erbaut. Ihre massiven
Linien, die ungewöhnliche Raumaufteilung und
die Verzierungen im Mudejar-Stil machen sie zum
wohl interessantesten gotischen Bauwerk der
Stadt. Nach einem individuellen Mittagessen um
13.00 Uhr führt Sie Ihre Besichtigung zum Kon-
gress- und Ausstellungsgebäude El Mirador von
Rafael Moneo. Anschließend geht es weiter zum
Stadttor Puerta de Bisagra, wo der Reisebus auf Sie
wartet, um Sie zurück nach Madrid zu bringen.
Abflug mit Iberia oder Lufthansa am späten
Nachmittag mit Ankunft am Flughafen Frankfurt
gegen Abend. Von dort aus individuelle Heimreise
der Reiseteilnehmer.



ALLGEMEINE HINWEISE:

Reiseversicherungen
Im Reisepreis sind keine Reiseversicherun-
gen enthalten. Wir empfehlen dringend
den Abschluss einer Reiserücktrittskos-
tenversicherung (siehe Tabelle im Innen-
teil).

Allgemeine Bedingungen
Vorbehaltlich Flug-, Programm- und Ho-
teländerungen.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB)/Reisebedingungen von
Poppe Reisen GmbH & Co. KG.

Eingeschlossene Leistungen
• Flug mit Iberia oder Lufthansa in der Economy

Klasse von Frankfurt nach Madrid und zurück
• Steuern, Gebühren und Kerosinzuschläge
• 3 Übernachtungen mit Frühstück im Hotel

Vincci Soho
• Alle im Programm genannten Bustransfers
• 3 1/2-tägiges Fachprogramm mit ausgebilde-

tem und ortsansässigem Architekten inkl. Ein-
trittsgebühren

• Ausflug nach Toledo
• Fahrradtour
• Reiseführer Madrid

 Im Reisepreis nicht enthalten sind weitere Mahl-
zeiten und Getränke, Trinkgelder und Ausgaben
persönlicher Art.

Hotel
Hotel Vincci Soho  ****
Dieses trendige Hotel liegt mitten im historischen
Zentrum Madrids, unweit der Plaza Santa Ana und
der Puerta del Sol und ist in 5 denkmalgeschützten
Gebäuden untergebracht. Ebenfalls ganz in der
Nähe befindet sich das sogenannte Triángulo de
Artes, das Dreieck aus den wichtigsten Museen der
Stadt, dem Museo del Prado, dem Museo Reina
Sofia und dem Museo Thyssen Bornemitza. Zur
wunderschönen Plaza de Oriente und zum Palacio
Real sind es etwa 10 Gehminuten. Die 170 Gäste-
zimmer verfügen über individuell regulierbare
Klimaanlage und Heizung, Telefon mit Direktwahl,
Fernsehen mit Satellitenempfang, Minibar, Safe,
Haartrockner sowie DSL-Internetanschluss und
WLAN. Zu den Hotelannehmlichkeiten gehören
eine Bar, großzügig geschnittene Gemeinschafts-
bereiche, eine Sommerterrasse mit Garten und
verschiedene Konferenzräume. Das hauseigene
Restaurant Prado 18 überzeugt mit einem moder-
nen und zugleich funktionellen Ambiente, in
welchem eine interessante Auswahl an Gourmet-
Tapas angeboten wird.

Reisepapier und Gesundheit
Deutsche Staatsbürger können mit einem gülti-
gen Personalausweis oder Reisepass nach Spanien
einreisen.

Besondere Gesundheitsvorschriften sind nicht zu
beachten.

Veranstalter:
Poppe Reisen GmbH & Co. KG, Mainz

Veranstalter
Poppe Reisen GmbH & Co. KG, Mainz

Klima Madrid

Ø Temperatur in °C

Sonnenstunden

Regentage

Jan.

6

5

8

Feb.

7

6

7

März

10

7

7

April

12

8

7

Mai

16

9

7

Juni

20

10

5

Juli

24

12

2

Aug.

23

11

1

Sep.

20

9

3

Okt.

15

7

6

Nov.

9

5

7

Dez.

4

4

8

Poppe Reisen GmbH & Co. KG
Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 14
55130 Mainz

Telefon: 06131 27066-43
Telefax: 06131 27066-19
E-Mail: jasmin.schenk@poppe-reisen.de





 

 
 

1. Abschluss des Reisevertrages 
Der Reisevertrag, den der Reisende dem Reiseveranstalter mit der 
Anmeldung verbindlich anbietet, kommt mit der Reisebe- 
stätigung durch den Reiseveranstalter zustande. Die Anmeldung 
kann schriftlich, mündlich oder fernmündlich vorgenommen 
werden. Sie erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der An- 
meldung mitaufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsver- 
pflichtung der Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen 
einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte Verpflichtung 
durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. 
Die Annahme bedarf keiner bestimmten Form. Weicht der Inhalt 
der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein 
neues Angebot des Reiseveranstalters vor, an das er für die Dauer 
von 10 Tagen ab Zugang der Reisebestätigung gebunden ist und 
das der Reisende innerhalb dieser Frist ausdrücklich oder durch 
schlüssige Erklärung (Zahlung des Reisepreises) annehmen kann. 

2. Bezahlung 
Bei Vertragsabschluss (Zugang der Reisebestätigung) ist eine 
Anzahlung von 20% des Reisepreises zu leisten. Mit der Reise- 
bestätigung erhalten Sie einen Sicherungsschein (für die ge- 
leisteten Zahlungen bei Insolvenz). Der restliche Reisepreis ist 
spätestens 14 Tage vor Reiseantritt zu leisten. 

3. Leistungen 
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der 
Leistungsbeschreibung des Reiseveranstalters so wie aus den 
hierauf bezugnehmenden Angaben in der Reisebeschreibung. 
Nebenabreden, die den Umfang der vertraglichen Leistungen 
verändern, bedürfen einer ausdrücklichen Bestätigung. 
Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die 
Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens verpflichtet 
den Reiseveranstalter, den Reisenden über die Identität der 
ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen der ge- 
buchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei 
der Buchung zu informieren. Steht bei der Buchung die 
ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist der Reise- 
veranstalter verpflichtet, dem Reisenden die Fluggesellschaft zu 
nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführt. Sobald der 
Reiseveranstalter weiß, welche Fluggesellschaft den Flug durch- 
führen wird, muss er den Reisenden informieren. Wechselt die für 
den Reisenden als ausführende Fluggesellschaft genannte 
Fluggesellschaft, muss der Reiseveranstalter den Reisenden über 
den Wechsel informieren. Er muss unverzüglich alle angemes- 
senen Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass der Reisende so 
rasch wie möglich über einen Wechsel unterrichtet wird. Die 
„Black List“ ist auf der Internetseite: 
 http://ec.europa.eu/transport/air-ban/pdf/list_de.pdf      abrufbar. 

4. Leistungs- und Preisänderungen 
4.1 Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen 
von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Ver- 
tragsschluss notwendig werden und die vom Reiseveranstalter 
nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur 
gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht er- 
heblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht 
beeinträchtigen. 
4.2 Der Reiseveranstalter behält sich vor, den im Reisevertrag 
vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung der Beförderungskosten 
oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder 
Flughafengebühren oder einer Änderung der für die betreffende 
Reise geltenden Wechselkurse entsprechend wie folgt zu ändern. 
1) Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden 
Beförderungskosten, insbesondere die Treibstoffkosten, so kann 
der Reiseveranstalter den Reisepreis nach Maßgabe der 
nachfolgenden Berechnung erhöhen: 
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann der 
Reiseveranstalter vom Reisenden den Erhöhungsbetrag ver- 
langen. 
b) In anderen Fällen werden die vom Beförderungsunternehmen 
pro Beförderungsmittel geforderten, zusätzlichen Beförderungs- 
kosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförde- 
rungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für 
den Einzelplatz kann der Reiseveranstalter vom Reisenden 
verlangen. 
2) Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden 
Abgaben wie Hafen- oder Flughafengebühren gegenüber dem 
Reiseveranstalter erhöht, so kann der Reisepreis um den ent- 
sprechenden anteiligen Betrag heraufgesetzt werden. 
3) Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des 
Reisevertrages kann der Reisepreis in dem Umfange erhöht 
werden, in dem sich die Reise dadurch für den Reiseveranstalter 
verteuert hat. 
4) Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertrags- 
schluss und dem vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate 
liegen und die zur Erhöhung führenden Umstände vor Ver- 
tragsschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsschluss für 
den Reiseveranstalter nicht vorhersehbar waren. 
5) Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat der 
Reiseveranstalter den Reisenden unverzüglich zu informieren. 
Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt sind un- 
wirksam. Bei Preiserhöhungen von mehr als 5% ist der Reisende 
berechtigt ohne Gebühren vom Reisevertrag zurück zu treten oder 
die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu 
verlangen, wenn der Reiseveranstalter in der Lage ist, eine solche 
Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot 
anzubieten. 

5. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchung, 
Ersatzperson 

Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zu- 
rücktreten. Dem Reisenden wird empfohlen, den Rücktritt schrift-  

lich zu erklären. Maßgeblich für die Fristberechnung ist der Ein- 
gang beim Reiseveranstalter. Tritt der Reisende vom Reisevertrag 
zurück oder tritt er, ohne vom Reisevertrag zurückzutreten, die 
Reise nicht an, so kann der Reiseveranstalter vom Reisenden eine 
angemessene Entschädigung unter Berücksichtigung der ge- 
wöhnlich ersparten Aufwendungen und des durch anderweitige 
Verwendung der Reiseleistung gewöhnlich möglichen Erwerbs 
verlangen. Dem Reisenden steht der Nachweis offen, dass der 
Schaden nicht entstanden oder wesentlich niedriger als die 
Pauschale sei. Umbuchungen gelten als Rücktritt mit 
nachfolgender Neuanmeldung. Folgende pauschalierte 
Rücktrittskosten je angemeldeten Teilnehmer werden berechnet: 
bis 90 Tage vor Reiseantritt: 10% des Reisepreises.  

bis 60 Tage vor Reiseantritt: 45% des Reisepreises.  

bis 30 Tage vor Reiseantritt: 60% des Reisepreises.  

bis 7 Tage vor Reiseantritt: 80% des Reisepreises, bei Eigenanreise 
90% des Reisepreises.  
ab 6 Tage vor Reiseantritt: 90% des Reisepreises. 
Eintrittskarten zu Veranstaltungen können bei Stornierung nur 
dann (abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 10%) erstattet 
werden, wenn ein Weiterverkauf möglich war. 

6. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter 
Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise 
vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der Reise den 
Reisevertrag kündigen: 

a) ohne Einhaltung einer Frist. 
Wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer 
Abmahnung des Reiseveranstalters nachhaltig stört oder wenn er 
sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die sofortige 
Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der 
Reiseveranstalter, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er 
muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie 
diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer 
anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen 
Leistungen erlangt, einschließlich der ihm von den 
Leistungsträgern gutgebrachten Beträge. 

b) bis 2 Wochen vor Reiseantritt. 
Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich 
festgelegten Mindestteilnehmerzahl, wenn in der Reiseaus- 
schreibung für die entsprechende Reise auf eine Mindestteil- 
nehmerzahl hingewiesen wird. In jedem Fall ist der Reisever- 
anstalter verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach Eintritt der 
Voraussetzung für die Nichtdurchführung der Reise hiervon in 
Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich 
zuzuleiten. Der Kunde erhält den eingezahlten Reisepreis 
unverzüglich zurück. Ein weitergehender Anspruch des Kunden 
besteht nicht. 
Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat der 
Reiseveranstalter den Kunden davon zu unterrichten. 

7. Reiseversicherungen 
Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen den rechtzei- 
tigen Abschluss einer Reise-Rücktrittskosten-Versicherung (RRV). 
Die RRV ersetzt Ihnen in vielen Fällen den größten Teil der ver- 
einbarten Stornokosten, wenn Sie aus wichtigem Grund von der 
Reise zurückgetreten sind. Außerdem empfehlen wir den 
Abschluss eines Versicherungs-Paketes. Es bietet umfassenden 
Versicherungsschutz und garantiert Soforthilfe bei Unfall oder 
Krankheit. 

8. Haftung des Reiseveranstalters 
8.1 Der Reiseveranstalter haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht 
eines ordentlichen Kaufmanns für: 
1. die gewissenhafte Reisevorbereitung; 

2. die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungs- 
träger; 

3. die Richtigkeit der Leistungsbeschreibungen; 

4. die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten 
Reiseleistung. 

8.2 Der Reiseveranstalter haftet für ein Verschulden der mit der 
Leistungserbringung betrauten Person. 

9. Beschränkung der Haftung 
9.1 Die Haftung des Reiseveranstalters ist für vertragliche Scha- 
densersatzansprüche – mit Ausnahme von Körperschäden – auf 
den dreifachen Reisepreis beschränkt, 
1. soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob 

fahrlässig herbeigeführt wird oder 
2. soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden ent- 

stehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich ist. 

9.2 Der Reiseveranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen 
im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen 
lediglich vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen, Theater- 
besuche, Ausstellungen usw.) und die in der Reiseausschreibung 
ausdrücklich als Fremdleistungen gekennzeichnet werden, es 
sei denn, dass derartige Leistungsstörungen auf einem 
schuldhaften Verhalten des Reiseveranstalters im Rahmen der 
Vermittlung beruhen. 
9.3 Kommt dem Reiseveranstalter die Stellung eines vertrag- 
lichen Luftfrachtführers zu, so regelt sich die Haftung nach den 
Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes in Verbindung mit den 
internationalen Abkommen von Warschau, Den Haag, Guada- 
lajara und der Montrealer Vereinbarung (nur für Flüge nach USA 
und Kanada). Das Warschauer Abkommen beschränkt in der 
Regel die Haftung des Luftfrachtführers für Tod oder Körper- 
verletzung sowie für Verluste und Beschädigungen von Gepäck. 

10. Mitwirkungspflicht des Reisenden 
10.1 Falls der Reisende seine Reisedokumente nicht rechtzeitig vor 
Abreise erhalten hat, hat er den Reiseveranstalter umgehend zu 
benachrichtigen. 

10.2 Bei eventuell auftretenden Leistungsstörungen ist der Rei- 
sende verpflichtet, seine Beanstandungen der örtlichen Reiselei- 
tung bzw. Agentur zur Kenntnis zu geben. Diese ist beauftragt, für 
Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Ist eine örtliche 
Reiseleitung oder Agentur nicht erreichbar oder kann diese die 
Leistungsstörung nicht beheben, so müssen Beanstandungen 
unverzüglich den Leistungsträgern bzw. der Zentrale des Reise- 
veranstalters mitgeteilt werden. Auf Verlangen des Reisenden hat 
die örtliche Reiseleitung oder Agentur eine Niederschrift über die 
einzelnen Beanstandungen anzufertigen. Zur Abgabe 
rechtsverbindlicher Erklärungen ist die Reiseleitung bzw. Agentur 
nicht befugt. 

11. Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheits- 
 vorschriften 

11.1  Wir sind verpflichtet, Staatsangehörige eines Staates der 
Europäischen Union, in dem die Reise angeboten wird, über 
Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften vor 
Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor 
Reiseantritt zu unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt 
das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass keine Besonderheiten in Ihrer Person und 
eventueller Mitreisender (z.B. Doppelstaatsangehörigkeit, 
Staatenlosigkeit) vorliegen. 
11.2 Für das Beschaffen und Mitführen der notwendigen 
Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das 
Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften sind ausschließlich Sie 
verantwortlich. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser 
Vorschriften erwachsen, z.B. die Zahlung von Rücktrittskosten, 
gehen zu Ihren Lasten. Dies gilt nicht, soweit wir Sie schuldhaft 
nicht, unzureichend oder falsch informiert haben. 
11.3 Wir haften nicht für die rechtzeitige Erteilung und den 
Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische 
Vertretung, auch wenn Sie uns mit der Besorgung beauftragt 
haben, es sei denn, wir haben eigene Pflichten schuldhaft verletzt.  

12. Eintrittskarten 
Für im Rahmen der Reise vermittelte Eintrittskarten zu Veran- 
staltungen erbringt der Reiseveranstalter Fremdleistungen. Der 
Reiseveranstalter haftet daher nicht selbst für die Durchführung 
dieser Veranstaltungen. Es gelten besondere Rücktrittsbedin- 
gungen (s. Ziffer 5). 

13. Gesetzliche Bestimmungen Verwirkung und 
Verjährung 

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere 
die Vorschriften des Reisevertragsgesetzes §§651 a ff. BGB. 
Sämtliche in Betracht kommenden Ansprüche müssen Sie inner- 
halb eines Monats nach dem vertraglich vereinbarten Reiseende 
bei uns geltend machen. Nach Fristablauf ist die Geltendma- 
chung nur noch möglich, wenn Sie an der Einhaltung der Frist ohne 
Ihr Verschulden gehindert waren. 
Alle Ihre Ansprüche – gleich aus welchem Rechtsgrund – verjähren 
ein Jahr nach der vertraglich vereinbarten Beendigung der Reise, es 
sei denn, es liegt ein von uns zu vertretendes anfängliches 
Unvermögen vor. 
Schadensersatzansprüche wegen unerlaubter Handlung ver- 
jähren innerhalb der gesetzlichen Frist des §§ 852 BGB in drei 
Jahren. 

14. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages 
hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur 
Folge. 

15. Gerichtsstand 
Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz ver- 
klagen. Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist 
der Wohnsitz des Reisenden maßgebend, es sei denn, die Klage 
richtet sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, oder gegen Per- 
sonen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben oder 
deren Wohnung oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt sind. In diesen Fällen ist der Sitz 
des Reiseveranstalters maßgebend. 
 

 

 

 
Veranstalter: 
Poppe Reisen GmbH & Co. KG  
Wilhelm-Th.-Römheld-Straße 14 
55130 Mainz 

Telefon +49 6131 27066-0  
Telefax +49 6131 27066-19  
E-Mail info@poppe-reisen.de 
Site www.poppe-reisen.de 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN / Reisebedingungen 
Poppe Reisen GmbH & Co. KG 

http://ec.europa.eu/transport/air-ban/pdf/list_de.pdf
mailto:info@poppe-reisen.de
http://www.poppe-reisen.de/
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